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Stand: Entwurf; Januar 2022 

Legende Gestaltungsplan 
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Stand: Entwurf; Januar 2022 

Ansichten (ohne Maßstab) 

Quelle: KRIEGER ArchitektenIngenieure GmbH, Stand: Oktober 2020 
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Nutzungsplan (ohne Maßstab, farbig) 
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Stand: Entwurf; Januar 2022 

 
1. Auswertung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit  

gemäß § 3 (1) BauGB  
zum Vorentwurf der Erstaufstellung des Bebauungsplanes Nr. II/J40 
„Kombibad Jöllenbeck“ sowie zur 259. Änderung des Flächennutzungsplanes 

  

 
Die Unterlagen über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung konnten in der Zeit vom 
16. August bis einschließlich dem 10. September 2021 im Foyer des Technischen Rathauses, 
August-Bebel-Straße 92 (Eingang Falkstraße), 33602 Bielefeld sowie im Internet eingesehen 
werden. Ergänzend konnten die Unterlagen auch im Bezirksamt Jöllenbeck, Amtsstraße 13, 
33739 Bielefeld eingesehen werden. Telefonisch und nach vorheriger Terminvereinbarung 
hatte die Öffentlichkeit die Gelegenheit, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung zu informieren und Fragen zur Planung zu stel-
len.  
Aufgrund der zum Zeitpunkt der Beteiligung bestehenden Gefahrenlage durch die Covid-19-
Pandemie war die Durchführung eines Unterrichtungs- und Erörterungstermin nicht umzuset-
zen. Um den Hygieneanforderungen in Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie Genüge 
zu tun und gleichzeitig die Fortführung des Bauleitplanverfahrens nicht zu verzögern, wurde 
auf die Durchführung eines allgemeinen Unterrichtungs- und Erörterungstermins verzichtet. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit sind zu den allgemeinen Zielen und 
Zwecken der Planung Äußerungen vorgebracht worden, die im Folgenden mit der jeweiligen 
Stellungnahme der Verwaltung dargestellt sind. 
 
Lfd

.  

Nr. 

Einwender 

Datum 

Stellungnahmen (Anregungen, Hinweise) 

(in inhaltlicher Zusammenfassung)  

Stellungnahme der Verwaltung 

1 Öffentlichkeit 1 

14.06.2021 

Die derzeitigen Planungen für das 

Schwimmerbecken des KB Jöllenbeck se-

hen ein 5-bahniges Schwimmerbecken vor. 

Dieses hat die Größe 12,5 m x 25 m. Mit 

großer Wahrscheinlichkeit erhält die BBF 

den Auftrag ein wettkampftaugliches 6-bah-

niges Becken zu bauen. Dieses hätte die 

Abmaße 16.66 m x 25 m. Die Breitendiffe-

renz dieser beiden Becken von rd. 4 m 

sollte sich im Bebauungsplan niederschla-

gen. Dort ist m.E. aktuell eine maximale 

Breite von 22 m vorgesehen. Wenn die Be-

ckenumgangsbreiten identisch bleiben sol-

len, so schlage ich eine Maximalbreite für 

diesen Baukörper von 26 m vor. 

Der Anregung wird gefolgt. 

Die im Bebauungsplan festgesetzten 

überbaubaren Grundstücksflächen wer-

den im Bereich des zentral gelegenen 

Schwimmhallenbereichs zur Entwurfsfas-

sung auf eine Tiefe von 26 m erweitert. 

Die nordwestlich angrenzenden Baufelder 

werden um das gleiche Maß entspre-

chend erweitert. 
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Stand: Entwurf; Januar 2022 

2. Auswertung der Stellungnahmen aus der Beteiligung  
der Behörden u. Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB  
zum Vorentwurf der Erstaufstellung des Bebauungsplanes Nr. II/J40  
„Kombibad Jöllenbeck“ sowie zur 259. Änderung des Flächennutzungsplanes 

  

 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden sowie der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (09. Juli bis 23. August 2021) sind zu den allgemeinen Zielen und Zwecken der Pla-
nung Äußerungen vorgebracht worden. 
 
Im Folgenden werden die thematisch sortierten Äußerungen mit der jeweiligen Stellungnahme 
der Verwaltung dargestellt. 
 
 
Es wurden folgende Stellungnahmen vorgetragen: 
 

Lfd. 

Nr. 

Einwender 
Datum  

Stellungnahmen (Anregungen, Hinweise) 

(in inhaltlicher Zusammenfassung) 

Stellungnahme  
der Verwaltung 

1.4 Umweltamt Biele-

feld  

08.09.2021 

1. Stellungnahme der unteren Natur-

schutzbehörde 

Unserer Forderung vom 19.11.2020 nach 

einem Vollverfahren wurde nachgekommen. 

Diese Entwicklung ist zu begrüßen. Darüber 

hinaus enthalten die Vorentwurfsunterlagen 

keine wesentlichen Informationen um ab-

weichende Aussagen zur Vorabstellung-

nahme vom 19.11.2020 treffen zu können.  

Im Weiteren gilt es zusätzlich zu den weiter-

hin gültigen Aussagen der Stellungnahme 

vom 19.11.2020 folgendes zu beachten:  

1. Die Ermittlung des Ausgleichsflächenbe-

darfes ist nach dem Bielefelder Modell 

durch einen Fachplaner in Rücksprache 

mit der unteren Naturschutzbehörde 

durchzuführen. Gem. den Angaben des 

Bebauungsplanes ist die Gemeinbe-

darfsfläche dabei mit einer GRZ von 0,5 

ohne die Zulässigkeit einer Überschrei-

tung durch Nebenanlagen einzubezie-

hen. Art, Umfang und Lage der ggf. er-

forderlichen Ausgleichsmaßnahmen sind 

mit der unteren Naturschutzbehörde ab-

zustimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Im Umweltbericht ist auf etwaige Folge-

wirkungen auf den zu erhaltenden 

Baumbestand infolge der geplanten Auf-

schüttungen und Abgrabungen sowie 

Versiegelungen im Bereich der Kronen-

traufen einzugehen. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. Die Ein-

griffsbilanzierung erfolgt im Umwelt-

bericht, der gem. § 2a BauGB der 

Begründung als gesonderter Teil bei-

zufügen ist. Die Bilanzierung wurde 

zur Entwurfsfassung erstellt und 

vorab mit der Unteren Naturschutz-

behörde abgestimmt. Durch die Pla-

nung wird ein Kompensationsflä-

chenbedarf von 1.323 m² erzeugt. 

Die Kompensation des Eingriffs er-

folgt auf der städtischen Ersatzfläche 

047/006 Gemarkung Heepen, Flur 5, 

Flurstück 148 (Maßnahme: Ackerex-

tensivierung). 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird zur Entwurfsfas-

sung gefolgt.  

 

 

 

 

Der im südlichen Anschluss an die 
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Stand: Entwurf; Januar 2022 

Lfd. 

Nr. 

Einwender 
Datum  

Stellungnahmen (Anregungen, Hinweise) 

(in inhaltlicher Zusammenfassung) 

Stellungnahme  
der Verwaltung 

3. Die für kompensatorische Zwecke anre-

chenbare Fläche ist im Weiteren zu be-

stimmen. Flächen die dem Erhalt gewid-

met sind können nicht gleichzeitig der 

Kompensation von Eingriffen dienen 

(vgl. 5.5 der Begründung zum Bebau-

ungsplan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hinsichtlich der artenschutzrechtlichen 

Belange verweisen wir auf unsere Stel-

lungnahme vom 19.11.2020. 

 

 

5. Das Plangebiet liegt im Geltungsbereich 

des Landschaftsplanes Bielefeld – West. 

Als Entwicklungsziel ist hier „Erhaltung 

und Regeneration“ dargestellt. Eine 

Schutzgebietsausweisung wurde nicht 

getroffen. 

Es bestehen im Wesentlichen keine Be-

denken, dass mit dem Satzungsbe-

schluss zum Bebauungsplan die Fest-

setzungen und Darstellungen des Land-

schaftsplanes zurücktreten. Da sich der 

Landschaftsplan mit seinen Darstellun-

gen und Festsetzungen auf im Bebau-

ungsplan festgesetzte private und öffent-

liche Flächen erstrecken kann, sollte die 

Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und Entwicklung von Natur und 

Landschaft weiterhin im Landschaftsplan 

verbleiben.  

Im weiteren Verfahren ist die Anpassung 

des Landschaftsplanes Bielefeld – West 

mit der unteren Naturschutzbehörde eng 

abzustimmen. 

6. Die auf Ebene des Flächennutzungspla-

nes angestrebte flächige Darstellung ei-

ner Gemeinbedarfsfläche ist Angesicht 

der vorhandenen und auf Ebene des 

Bauungsplans zu erhaltenden sowie auf-

Stellplatzfläche angrenzende Bereich 

wird als Fläche für Maßnahmen zum 

Schutz, zur Pflege und Entwicklung 

von Natur und Landschaft gem. § 9 

(1) 20 BauGB festgesetzt. Dies ent-

spricht der Zielsetzung den hier vor-

handenen Gehölzbestand zu erhal-

ten sowie ergänzende Anpflanzun-

gen und sonstige Entwicklungsmaß-

nahmen durchzuführen. Nach dem 

„Modifizierten Verfahren zur Berück-

sichtigung der Belange von Natur 

und Landschaft sowie des Arten-

schutzes in der Bauleitplanung 

(Bielefelder Modell Bauleitplanung)“ 

kann die Fläche bei der Eingriffs-/ 

Ausgleichsbilanzierung nicht berück-

sichtigt werden. Die Begründung 

wird dahingehend zur Entwurfsfas-

sung entsprechend angepasst. 

 

 

Der Artenschutzfachbeitrag wurde 

unter Berücksichtigung der Stellung-

nahme der Unteren Naturschutzbe-

hörde vom 19.11.2020 erstellt. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-

nommen. Ein Vorschlag zur Neuab-

grenzung des Landschaftsplanes er-

folgt zur Entwurfsfassung des Be-

bauungsplanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt.  
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Stand: Entwurf; Januar 2022 

Lfd. 

Nr. 

Einwender 
Datum  

Stellungnahmen (Anregungen, Hinweise) 

(in inhaltlicher Zusammenfassung) 

Stellungnahme  
der Verwaltung 

zupflanzenden Gehölzstruktur im Süd-

westen anteilig als „Naturbestimmte Flä-

che“ darzustellen. 
 

2. Stellungnahme der Grünplanung 

Mit den beabsichtigten Festsetzungen zum 

Erhalt des Baumbestandes kann vor dem 

Hintergrund der geplanten Nutzung das 

grüne Erscheinungsbild des Plangebietes 

weitgehend gewahrt werden. Auch kann 

dadurch die Sichtabschirmung des Kom-

bibades zur südlich angrenzenden, z.T. er-

holungswirksamen Landschaft (Moorbach-

tal) gewährleistet werden.  

Im weiteren Verfahren sollte geprüft werden, 

ob zusätzlich zu den innerhalb der Fläche 

für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

Entwicklung von Natur und Landschaft gem. 

§ 9 (1) 20 BauGB vorgesehenen Anpflan-

zungen wie im Gestaltungsplan dargestellt 

o. ä., eine Begrünung der Stellplatzfläche 

mit hochstämmigem Laubbäumen textlich 

gem. § 9 (1) 25a BauGB festgesetzt werden 

kann. Damit kann der Verlust der derzeiti-

gen „parkartigen“ Situation an dieser Stelle 

durch die geplante Stellplatzfläche zumin-

dest ansatzweise abgemildert werden.  

 

Für die Bäume, die sich in der Fläche für 

Stellplätze befinden oder in diese hineinra-

gen, ist sicherzustellen, dass in deren Kro-

nentraufbereich zzgl. 1,50 m nur die vorge-

sehene die Stellplatzfläche umlaufende bar-

rierefreie Zuwegung möglich ist. Die Anlage 

von Stellplätzen muss hier zum dauerhaften 

Erhalt der Bäume gem. § 9 (1) 25b BauGB 

ausgeschlossen sein. Die Festsetzung zu 

den Flächen für Stellplätze sollte daher da-

hingehend präzisiert bzw. ergänzt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. Zur Ent-

wurfsfassung wird festgesetzt, dass 

innerhalb der festgesetzten Fläche 

für Stellplätze je angefangene 5 

ebenerdige Stellplätze mindestens 

ein standortgerechter und stadtklima-

fester Laubbaum in der Qualität 

Hochstamm, Stammumfang 16-18 

cm anzupflanzen ist. Für die Bäume 

sind jeweils Pflanzgruben von mind. 

12 m³ anzulegen. 

 

 

 

Im Bebauungsplan ist für zu erhal-

tene Bäume textlich festgesetzt, 

dass jegliche die Vitalität der zu er-

haltenden Bäume beeinträchtigende 

Maßnahmen, wie Versiegelung, Bo-

denauftrag, Lagerung von Material 

etc. im Schutzbereich der Bäume un-

tersagt sind. Die zeichnerischen 

Festsetzungen zum Erhalt berück-

sichtigen bereits einen Schutzstrei-

fen von 1,50 m. Für Neupflanzungen 

im Bereich der Stellplatzfläche wird 

zur Entwurfsfassung festgesetzt, 

dass jeweils Pflanzgruben von mind. 

12 m³ anzulegen sind. Dies ent-

spricht den Empfehlungen der For-

schungsgesellschaft Landschaftsent-

wicklung und Landschaftsbau e.V. 

(FLL). 

Aufgrund der Lage der Stellplatzan-

lage und der hiermit verbundenen 

Aufschüttungen kann unter Berück-

sichtigung der Schutzstreifen der Er-

halt zweier westlich im Böschungs-

bereich zum Wörheider Weg befindli-

chen Bäume nicht gewährleistet wer-

den. Diese befinden sich mit ihrem 

Stamm außerhalb des Plangebietes, 

die Kronentraufbereiche ragen in die 

geplante Stellplatzfläche und waren 
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Stand: Entwurf; Januar 2022 

Lfd. 

Nr. 

Einwender 
Datum  

Stellungnahmen (Anregungen, Hinweise) 

(in inhaltlicher Zusammenfassung) 

Stellungnahme  
der Verwaltung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Stellungnahme der unteren Wasserbe-

hörde im Hinblick auf Grundwasser, der 

unteren Abfallbehörde und der unteren 

Bodenschutzbehörde 

Altlasten und Altstandorte 

Die Planung sieht eine Modellierung des 

Geländes in Form von Auffüllungen vor. So-

fern die einzubauende Bodenmenge 500 m³ 

übersteigt, ist dafür eine Anzeige bei der 

Unteren Bodenschutzbehörde (Umweltamt 

Stadt Bielefeld) erforderlich.  

 

 

Bodenschutz 

Es ist kleinflächig eine schutzwürdige Para-

braunerde mit sehr hohe Funktionserfüllung 

als Regelungs- und Puffermedium sowie in 

Bezug auf die Bodenfruchtbarkeit betroffen. 

Infolge der Planung wird durch Aufschüttun-

gen ein massiver Eingriff in den Boden vor-

bereitet, der im Rahmen der Bilanzierung 

des Eingriffs berücksichtigt werden muss. 

Im Umweltbericht ist detailliert auf die Anfor-

derungen an das aufzubringende Bodenma-

terial einzugehen und ggf. entsprechende 

Vorgaben als Festsetzungen in den Bebau-

ungsplan aufzunehmen. 

 

 

 

 

 

zum Vorentwurf zum Erhalt festge-

setzt. Diese Festsetzung zum Erhalt 

muss nun zur Entwurfsfassung ent-

fallen. 

Die zum Erhalt festgesetzten Bäume 

im südlichen und südöstlichen Be-

reich der Stellplätze können dagegen 

erhalten werden. Innerhalb der jewei-

ligen Schutzbereiche ist keine Gelän-

deauffüllung vorgesehen. Im Bereich 

der Kronentraufbereiche ist lediglich 

ein Fuß- und Radweg in wasser-

durchlässiger Ausführung vorgese-

hen. Die Bäume sind vor dem Hinter-

grund der o.g. Festsetzung zu erhal-

ten. Jegliche die Vitalität der zu er-

haltenden Bäume beeinträchtigende 

Maßnahmen, wie Versiegelung, Bo-

denauftrag, Lagerung von Material 

etc. im Schutzbereich der Bäume 

sind untersagt.  

 

 

 

 

 

 

Insgesamt werden rd. 14.600 m³ Ma-

terial bis zu einer Anfüllhöhe von 5,0 

m angefüllt. Hiervon stammen rd. 

6.600 m³ aus dem Gebäudeaushub 

und 8.000 m³ müssen angefahren 

werden. Eine Anzeige bei der Unte-

ren Bodenschutzbehörde erfolgt im 

Zuge der Baugenehmigungsplanung. 

 

Die geplanten Aufschüttungen wer-

den zur Entwurfsfassung in der Ein-

griffsbilanzierung im Umweltbericht 

entsprechend berücksichtigt. Es er-

folgte eine enge Abstimmung mit 

dem Umweltamt. 

 

 

Im Umweltbericht wird darauf verwie-

sen, dass in erster Linie Bodenmate-

rial zu verwenden ist, welches inner-

halb des Plangebietes ausgebaut 

und zwischengelagert wurde. Dies ist 

entsprechend vorgesehen (siehe 

oben). Darüber hinausgehend hat 

das zu verwendende Bodenmaterial 

den Anforderungen der Bundesbo-

denschutzverordnung, hier: § 12 (1) 

BBodSchV, zu entsprechen. Auf-

grund der bestehenden gesetzlichen 
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Stand: Entwurf; Januar 2022 

Lfd. 

Nr. 

Einwender 
Datum  

Stellungnahmen (Anregungen, Hinweise) 

(in inhaltlicher Zusammenfassung) 

Stellungnahme  
der Verwaltung 

 

 

 

 

4. Stellungnahme der unteren Wasserbe-

hörde im Hinblick auf Oberflächengewäs-

ser  

Für verrohrte Gewässer ist die Ausweisung 

von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten (GFL) 

nicht zwingend erforderlich, da der Grund-

stückseigentümer für den Erhalt der Leitung 

verantwortlich ist. Die Gewässer sind im 

Plan deutlicher darzustellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die geplanten Einleitungen in den Moorbach 

sind darzustellen. Auch die bestehenden 

Leitungen im Plangebiet sind mit ihrer Ein-

leitungsstelle darzustellen. Falls noch keine 

Erlaubnisse zur Einleitung und zur Überbau-

ung vorliegen, sind entsprechende Erlaub-

nisanträge bei der unteren Wasserbehörde 

einzuholen (vgl. Anlage 1).  

Wir bitten die genannten Punkte zu Gewäs-

ser und Niederschlags- sowie Schmutz-

(Spül-) wasserbeseitigung direkt mit 360.41 

abzustimmen und die Schmutz- und Nieder-

schlagsentwässerung detaillierter in den 

Plänen und der Begründung aufzunehmen.  

 

 

 

5. Energieeffizienz 

Auf die Stellungnahme von November 2020 

und auf die erforderliche Erarbeitung eines 

Energiekonzeptes wird verwiesen. Wir bitten 

360.22 bei der Erstellung des Anforderungs-

profils für das Energiekonzept und bei der 

Vergabe zu beteiligen. 

Vorgaben besteht darüber hinaus 

kein Festsetzungserfordernis. 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. Das für 

das im Plangebiet verlaufende ver-

rohrte Gewässer festgesetzte Geh-, 

Fahr- und Leitungsrecht wird zur Ent-

wurfsfassung für das zukünftige 

Grundstück des Kombibads heraus-

genommen. Für den Bereich des 

heutigen Verwaltungs- und Umklei-

dengebäudes soll allerdings ein Lei-

tungsrecht zugunsten der Betreiber 

des Kombibades festgesetzt werden, 

um hier bei einer möglichen Auspar-

zellierung die Entwässerung weiter-

hin sicherstellen zu können. 

 

Den Anregungen wird gefolgt. Die 

geplanten bzw. bestehenden Einlei-

tungsstellen und Leitungsverläufe 

werden zur Entwurfsfassung ent-

sprechend der von den Umweltbe-

trieben zur Verfügung gestellten In-

formationen im Bebauungsplan dar-

gestellt. 

Entsprechend erforderliche Erlaub-

nisanträge werden auf Ebene der 

Baugenehmigungsplanung gestellt. 

Eine detaillierte Abstimmung mit 

360.41 zur Niederschlags- sowie 

Schmutz- und Spülwasserbeseiti-

gung erfolgt ebenfalls auf Ebene der 

Baugenehmigungsplanung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Ausarbeitung des Energiekon-

zeptes erfolgt im Weiteren in enger 

Abstimmung zwischen der BBF und 

den betroffenen Stellen. 
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Stand: Entwurf; Januar 2022 

Lfd. 

Nr. 

Einwender 
Datum  

Stellungnahmen (Anregungen, Hinweise) 

(in inhaltlicher Zusammenfassung) 

Stellungnahme  
der Verwaltung 

 

6. Stadtklima 

Die stadtklimatische Situation und die Kalt-

luftprozesse – wie in der Stellungnahme von 

November 2020 auf der Basis der Pla-

nungshinweiskarte Stadtklima, 2019 darge-

stellt – wird durch die zwischenzeitlich gut-

achterlich aktualisierte Planungshinweis-

karte, 2020 bestätigt.  

Die Anordnung der geplanten Gebäude in 

einer Flucht (sprich parallel) zum Gebäude-

bestand erfolgt sachgerecht. Auch die ge-

planten Gebäude- und Bauwerkslängen 

passen sich an die klimatische Situation an 

(siehe vorgenannte Stellungnahme). Die ge-

plante Überdachung des künftigen Ein-

gangsbereiches stellt keine Barriere für den 

bodennahen Kaltluftabfluss dar.  

Darüber hinaus geht durch die Versiegelung 

für die Erschließung (einschl. geplanter Be-

wegungsfläche am Eingang) innerhalb des 

Kaltluftabflussgebietes natürliche (unversie-

gelte) Kaltluftabflussfläche verloren. In die-

sem Zusammenhang halten wir folgende 

Maßnahmen für erforderlich, um die planbe-

dingten klimatischen Nachteile ein Stück 

weit zu kompensieren:   

 Gestaltung der Dächer der geplanten 

Neubauten als Flachdächer, um eine 

sinnvolle Dachbegrünung zu ermögli-

chen 

 Komplettbegrünung der Flachdächer 

(Ausnahme: technische Anlagen und 

Lichtkuppeln) zur Vermeidung einer zu 

intensiven sommerlichen Aufheizung 

des Gebäudes und Kühlung der Innen-

räume; Synergieeffekte mit einer eventu-

ellen solarenergetischen Nutzung über 

PV-Anlagen bestehen, da die Dachbe-

grünung zur sommerlichen Kühlung der 

PV-Technik beiträgt und deren Haltbar-

keit fördert 

 Begrünung der geplanten abschirmen-

den Fassaden für eine ergänzende und 

unterstützende sommerliche Kühlung 

der dahinterliegenden Raumnutzungen 

 wasserdurchlässige Oberflächengestal-

tung der Stellplätze (z.B. Rasengitter-

steine) 

 Pflanzung ausschließlich hochstämmi-

ger Bäume entlang der neuen Erschlie-

ßung und im Bereich der Stellplätze, so 

dass der Kaltluftdurchfluss im Stamm-

raum gewährleistet ist. 

Wir bitten die vorgenannten Maßnahmen 

textlich festzusetzen und die vorgenannten 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 

genommen und in der Begründung 

dargelegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das geplante Kombibad soll mit 

Flachdächern ausgeführt werden, 

sodass grundsätzlich eine Dachbe-

grünung möglich ist. 

Eine zwingende Vorgabe zur Begrü-

nung der Flachdächer oder von Fas-

saden soll nicht vorgenommen wer-

den. Die Planungen zur Errichtung 

des Kombibades sind an einen poli-

tisch beschlossenen Budgetrahmen 

gebunden, der nach Möglichkeit ein-

zuhalten ist. Auf Ebene der Bauleit-

planung soll der Ausführungsplanung 

nicht vorgegriffen und kosteninten-

sive Maßnahmen, wie Dach- und 

Fassadenbegrünungen, nicht zwin-

gend vorgegeben werden. 

 

 

Den Anregungen wird gefolgt. Zur 

Entwurfsfassung wird festgesetzt, 

dass die Stellplätze und Zufahrten in 

wasserdurchlässiger Oberflächenbe-

festigung (z.B. Rasenfugenpflaster, 

Rasengittersteine, Schotterrasen) zu 

errichten sind. Ebenso wird festge-

setzt, dass innerhalb der Flächen für 

Stellplätze je angefangene 5 ebener-

dige Stellplätze mindestens ein 

standortgerechter und stadtklimafes-
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Stellungnahme  
der Verwaltung 

Ausführungen innerhalb der Planbegrün-

dung in einem separaten Kapitel „Stadtklima 

und Klimaanpassung“ zu dokumentieren. 

 

 

 

7. Anlagenbezogener Immissionsschutz 

Aus Sicht des anlagenbezogenen Immissi-

onsschutzes, ist spätestens im Bauantrags-

verfahren, eine gutachterliche Aussage zu 

den Schallimmissionen vorzulegen. Insbe-

sondere sind Aussagen zur verwendeten 

Maschinen-/Lüftungstechnik, Besucherver-

kehr, Anlieferungsverkehr, etc. zu treffen 

und ob die zugehörigen Immissionsgrenz-

werte an der umliegenden Wohnbebauung 

eingehalten werden. 

ter Laubbaum in der Qualität Hoch-

stamm, Stammumfang 16-18 cm an-

zupflanzen ist. 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-

nommen. Der Belang betrifft jedoch 

nicht die Aufstellung der vorliegen-

den Bauleitplanung. 

1.16 Bauamt- 

Stadtgestaltung 

und Denkmal-

schutz 

26.08.2021 

Nachfolgend erhalten Sie die Stellung-

nahme der Unteren Denkmalbehörde zur 

Kenntnisnahme und weiteren Berücksichti-

gung:  

Die Belange der Denkmalpflege gemäß § 1 

Abs. 5 BauGB und § 1 DSchG NRW werden 

nicht berührt, da sich im Plangebiet zurzeit 

keine eingetragenen Bau- und Bodendenk-

mäler befinden. 

Im B-Plan ist folgender Hinweis unter Fest-

setzungen aufzunehmen: 

 

Kulturgeschichtliche Bodenfunde  

Wenn bei Erdarbeiten kultur- oder erdge-

schichtliche Bodenfunde oder Befunde 

(etwa Tonscherben, Metallfunde, dunkle Bo-

denverfärbungen, Knochen, Fossilien) ent-

deckt werden, ist nach §§ 15 und  

16 des Denkmalschutzgesetzes die Entde-

ckung unverzüglich der Stadt oder der LWL-

Archäologie für Westfalen, Außenstelle 

Bielefeld,  

Am Stadtholz 24 a, 33609 Bielefeld, Tel. 

0251/591-8961, email: lwl-archaeologie-

bielefeld@lwl.org anzuzeigen und die Ent-

deckungsstätte mindestens drei Werktage in 

unverändertem Zustand zu erhalten. 

 

Im Teil C „Allgemeine Ziele und Zwecke der 

Planung“ sollte der Punkt 5.8 folgende 

Überschrift erhalten: Bau- und Bodendenk-

malschutz 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

Der Hinweis zu kulturgeschichtlichen 

Bodenfunden wird zur Entwurfsfas-

sung unter sonstige Hinweise in An-

lage B ergänzt. 

In der Begründung, Anlage C wird 

das Kapitel 5.7 „Denkmalschutz“ in 

„Bau- und Bodendenkmalschutz“ 

umbenannt. 

2.1b Polizeipräsidium 

Bielefeld 

26.07.2021 

Die 259. Änderung des Flächennutzungs-

planes und Erstaufstellung des Bebauungs-

planes Nr. II/ J40 „Kombibad Jöllenbeck“ ist 

hier eingegangen und wurde gelesen.  

 

 

 

 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
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Verkehrlich soll das Kombibad ausschließ-

lich über den Wörheider Weg erschlossen 

werden. Auf dem Gelände des Bades sollen 

29 Stellplätze vorgehalten werden. Mit 29 

Stellplätzen in ein Kombibad für die Freizeit-

nutzung deutlich unterversorgt. Bereits bei 

der bisherigen Nutzung reichten die 30 vor-

handenen Stellplätze bei Sommerwetter und 

reiner Freibadnutzung nicht aus. Es wurde 

in sämtlichen Nebenstraßen geparkt.  

Bei einer verkehrlichen Erreichbarkeit des 

Bades mit ausschließlicher Anfahrtmöglich-

keit über den Wörheider Weg ist davon aus-

zugehen, dass als Folge der unterdimensio-

nierten Parkplatzkapazitäten entlang des 

Wörheider Weges geparkt wird. Ist dies ge-

plant oder soll es unterbunden werden? Und 

falls es unterbunden werden soll, mit wel-

chen Maßnahmen.  

Gleichzeitig ist der Gehwegausbau entlang 

des Wörheider Weges nach heutigem Stand 

noch nicht bis zu der geplanten neuen Ein-

fahrt erfolgt. Wird dies im Rahmen des Neu-

baus geplant und angepasst? Da es von der 

Siedlung bzw. der Straße Naturstadion 

keine Erreichbarkeit für Badegäste geben 

soll, kann das Bad auch zu Fuß oder mit 

dem Rad ausschließlich über den Wörhei-

der Weg erreicht werden. Hierfür wäre min-

destens ein einseitig vorhandener Gehweg 

wünschenswert. Alternativ könnte über 

Möglichkeiten für eine Erreichbarkeit mittels 

Fuß- / Radweg auch von der ehemaligen 

Zugangsseite (Siedlung Naturstadion) nach-

gedacht werden. 

Gerade ältere Kinder und Jugendliche fah-

ren häufig mit Rädern oder Rollern alleine 

bzw. mit Gleichaltrigen ins Schwimmbad. 

Das Bad verfügt nur über eine einzige ver-

kehrliche Erreichbarkeit für Verkehrsarten, 

wie z.B. Fußgänger, Radfahrende, Pkw und 

Busse. Die Straße verfügt über keinen Geh-

weg. Aufgrund der geringen Zahl der ge-

planten Parkplätze ist mit einem beidseiti-

gen Zuparken des Wörheider Weges zu 

rechnen und alle Badegäste, die zu Fuß 

kommen, müssen auch entlang der Fahr-

bahn laufen. Dazwischen müssten auch die 

Kinder und Jugendlichen mit ihren Rädern 

fahren. Vielleicht besteht die Möglichkeit 

weitere Teile der jetzigen und künftig nicht 

mehr benötigten Liegewiese umweltverträg-

lich zum Parken zu nutzen?   

Aus polizeilicher verkehrlicher Sicht beste-

hen aufgrund der oben beschriebenen Aus-

Zum derzeitigen Planungsstand kann 

das neue Kombibad auch weiterhin 

fußläufig über die Stellplätze an der 

Straße Am Naturstadion erreicht 

werden. Somit können die heute be-

stehenden Stellplätze auch weiterhin 

genutzt werden. Mit der neu geplan-

ten Stellplatzfläche südwestlich des 

Hallengebäudes kann das Stellplatz-

angebot somit verdoppelt werden. 

Der Stellplatzschlüssel der derzeit in 

Überarbeitung befindlichen neuen 

Stellplatzverordnung für NRW für 

Hallenbäder kann mit derzeitiger 

Vorhabenplanung erfüllt werden. 

Über eine sog. „Kiss & Go“ Pkw-Vor-

fahrt können zukünftig Hol- und 

Bringverkehre störungsfrei abgewi-

ckelt werden, wodurch auch eine Re-

duzierung des Parkdrucks auf den 

umliegenden Straßen zu erwarten 

ist.  

Westlich des Wörheider Wegs ist 

heute ein von der Fahrbahn separier-

ter Fuß- und Radweg vorhanden. 

Dieser ist durchgängig von der 

Vilsendorfer Straße bis zur Jöllenbe-

cker Straße gegeben. Hier wäre im 

Bereich der geplanten Zufahrt zum 

Kombibad eine Querungshilfe für 

Fuß- und Radfahrer wünschenswert. 

Die Möglichkeiten für eine entspre-

chende Einrichtung sind im Zuge der 

weiteren Planungen zu prüfen. Auf 

dem Gelände des neuen Kombiba-

des soll der Fuß- und Radverkehr 

separiert vom Pkw- und Busverkehr 

geführt werden.  

Eine weitergehende Beanspruchung 

heute unversiegelter Freibereiche 

zugunsten von Stellplätzen soll auch 

vor dem Hintergrund der gegebenen 

Topografie nicht weiterverfolgt wer-

den.  
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führungen starke Bedenken gegen die ge-

plante verkehrlichen Erschließung des Kom-

bibades - mit Ausnahme der Planungen für 

die Erreichbarkeit per Bus - die sich aus der 

259. Änderung des Flächennutzungsplanes 

und Erstaufstellung des Bebauungsplanes 

Nr. II/ J40 „Kombibad Jöllenbeck“ ergeben. 

2.7 Bezirksregierung 

Detmold 

13.08.2021 

 

Für die vorbereitende Bauleitplanung ist 

noch kein regionalplanerisches Anpas-

sungsverfahren gem. § 34 Landesplanungs-

gesetz eingeleitet worden; die Anfrage hier-

für soll jedoch nach Auskunft bei der Kom-

munalverwaltung zeitnah erfolgen. 

Die nachfolgende Stellungnahme als Träger 

öffentlicher Belange erfolgt unter der Vo-

raussetzung einer positiven Entscheidung in 

diesem Verfahren. 

 

Es erfolgte eine Prüfung der Bereiche Im-

missionsschutz (nur Achtungsabstände 

nach KAS-18), kommunales Abwasser so-

wie Agrarstruktur und allgemeine Landes-

kultur. 

Bedenken oder Anregungen hierzu werden 

nicht vorgebracht. 

Im Rahmen des Aufstellungsverfah-

rens wurde eine landesplanerische 

Anfrage gem. § 34 LPlG NRW zur 

Anpassung der Bauleitplanung an 

die Ziele der Raumordnung gestellt. 

Mit Schreiben vom 20.09.2021 wur-

den seitens der Bezirksregierung 

Detmold aus raumordnerischer Sicht 

keine Bedenken gegen die Bauleit-

planung beschieden (Az. 

32.100.21.2-4162).  

Die Hinweise werden zur Kenntnis 

genommen. 

2.10 Deutsche Telekom 

Technik GmbH 

06.08.2021 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-

gend Telekom genannt) - als Netzeigentü-

merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 

Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 

Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-

tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesi-

cherung wahrzunehmen sowie alle Planver-

fahren Dritter entgegenzunehmen und dem-

entsprechend die erforderlichen Stellung-

nahmen abzugeben.   

Zur o. a. Planung nehmen wir wie folgt Stel-

lung:   

Im Plangebiet befinden sich, bis auf den Be-

reich der Hauszuführung Naturstadion 12A, 

keine Telekommunikationslinien (Tk-Linien) 

der Telekom, wie aus beigefügtem Plan er-

sichtlich ist. Der Bestand und der Betrieb 

der vorhandenen Tk-Linie müssen weiterhin 

gewährleistet bleiben. Wir bitten deshalb, 

konkrete Maßnahmen so auf die vorhande-

nen Tk-Linien abzustimmen, dass Verände-

rungen oder Verlegungen der Tk-Linien ver-

mieden werden können. Bei der Verwirkli-

chung des Bebauungsplanes ist bei der 

Bauausführung darauf zu achten, dass Be-

schädigungen der vorhandenen Tk-Linien 

vermieden werden und aus betrieblichen 

Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der 

ungehinderte Zugang zu den Tk-Linien je-

derzeit möglich ist. Es ist deshalb erforder-

Die Hinweise werden zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandenen Hausanschlüsse 

zum Gebäude „Naturstadion 12A“ 

werden durch die vorliegende Pla-

nung nicht berührt. Maßnahmen zum 

Erhalt sind auf Ebene des Bebau-

ungsplanes daher nicht erforderlich. 

Im Zuge der Ausführungsplanung 

sind für einen entsprechenden An-

schluss des geplanten Kombibades 

die Abstimmungen frühzeitig mit der 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

zu führen. 
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lich, dass sich die Bauausführenden vor Be-

ginn der Arbeiten über die Lage der zum 

Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen 

Tk-Linien der Telekom informieren. Die Ka-

belschutzanweisung der Telekom ist zu be-

achten. 

Zur Versorgung neu zu errichtender Ge-

bäude mit Telekommunikationsinfrastruktur 

durch die Telekom ist die Verlegung neuer 

Tk-Linien im Plangebiet erforderlich.  

Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordi-

nierung mit, welche eigenen oder Ihnen be-

kannten Maßnahmen Dritter im Bereich des 

Plangebietes stattfinden werden.  

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekom-

munikationsnetzes sowie die Koordinierung 

mit dem Straßenbau und den Baumaßnah-

men der anderen Leitungsträger ist es not-

wendig, dass Beginn und Ablauf von Maß-

nahmen im Plangebiet der Deutschen Tele-

kom Technik GmbH unter der im Briefkopf 

genannten Adresse so früh wie möglich, 

mindestens 3 Monate vor Baubeginn, 

schriftlich angezeigt werden. 

2.11 Vodafone NRW 

GmbH 

18.08.2021 

Gegen die o.a. Planung haben wir keine 

Einwände 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

2.12 Stadtwerke 

Netzinformation 

und Geodienste 

02.08.2021 

Die Stadtwerke Bielefeld GmbH vertritt im 

Rahmen von Bauleitplanungen in Bielefeld 

die Belange der Betreiber der Sparten Elekt-

rizität, Fernwärme, Gas, Wasser, Straßen-

beleuchtung und Telekommunikation. Dabei 

handelt die Stadtwerke Bielefeld GmbH im 

eigenen Namen bezüglich der Sparten 

Fernwärme und Wasser sowie gemäß TKG 

bezüglich der Sparte Telekommunikation 

(Breitband). Bezüglich der Sparte Telekom-

munikation (Breitband, LWL und Tk-Cu) 

handelt sie gemäß TKG im Namen und Auf-

trag der BI Tel Gesellschaft für Telekommu-

nikation mbH, bezüglich der Sparten Elektri-

zität und Gas handelt sie im Namen und 

Auftrag der Bielefelder Netz GmbH und be-

züglich der Straßenbeleuchtung im Namen 

und Auftrag der Stadt Bielefeld.  

Diese Belange werden von den beabsichtig-

ten Darstellungen/Festsetzungen der anste-

henden Bauleitplanung berührt.  

Bezüglich der vorgesehenen Bepflanzung 

regen wir an das DVGW-Regelwerk (GW 

125) zu beachten und sinngemäß in die 

textliche Begründung mit aufzunehmen.  

Nach dem DVGW-Regelwerk (GW 125) 

bzw. dem "Merkblatt über Baumstandorte 

Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. Die Be-

gründung wird zur Entwurfsfassung 

um einen Hinweis zum „Merkblatt 

über Baumstandorte und unterirdi-

sche Ver- und Entsorgungsanlagen“ 

ergänzt. 
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und unterirdische Ver- und Entsorgungsan-

lagen" der Forschungsgesellschaft für Stra-

ßen- und Verkehrswesen ist bezüglich 

Baumpflanzungen im Bereich vorhandener 

Versorgungsleitungen gemäß Abschnitt 3.2 

der genannten Richtlinie zu verfahren.  

Hieraus ist abzuleiten, dass bei Abständen 

von über 2,50 m zwischen Baumstandort 

und Außenhaut der Versorgungsanlage 

i.d.R. keine Schutzmaßnahmen erforderlich 

sind. Bei Abständen zwischen 1 m und 

2,50 m ist der Einsatz von Schutzmaßnah-

men vorzusehen (z.B. Einbau einer Wurzel-

sperre zum Schutz von Versorgungsleitun-

gen wie in der Vergangenheit praktiziert). 

Bei Abständen unter 1 m ist eine Baum-

pflanzung nur in Ausnahmefällen möglich. 

Bei dem Einbau der Wurzelsperre ist auf je-

den Fall zu beachten, dass der Abstand von 

0,30 m zwischen der Wurzelsperre und der 

Außenhaut der Versorgungsanlage nicht un-

terschritten wird (erforderlicher Arbeitsraum 

bei der Beseitigung von Störungen). Die ge-

nannten, auf Versorgungsleitungen anzu-

wendenden Kriterien gelten sinngemäß 

auch für kreuzende Hausanschlussleitun-

gen.  

Bezüglich der Raumwärmeversorgung des 

Plangebietes nehmen wir wie folgt Stellung:  

In der Ratssitzung am 27.1.2011 haben die 

Stadtwerke Bielefeld das Energiekonzept 

2020 vorgestellt, welches auf den am Ener-

giekonzept der Bundesregierung angelehn-

ten und formulierten Zielen der Stadt Biele-

feld zugunsten einer nachhaltigen klima-

freundlichen Versorgung mit Elektrizität und 

Wärme für die Stadt Bielefeld basiert.  

Das Konzept sieht auf der Grundlage der in 

2010 erarbeiteten „Wärmebedarfsstudie 

Bielefeld u.a. nachfolgende Schwerpunkt-

ziele vor:  

 Senkung des CO2-Ausstoßes für Biele-

feld 

 Erreichen einer hohen KWK-Quote für 

Bielefeld bis 2020 

 Ausbau der dezentralen KWK-Stromer-

zeugung 

Mit dem zertifizierten günstigen „Primär-

energiefaktor“ der Fernwärme in Bielefeld 

können die hohen Anforderungen der Ener-

gieeinsparverordnung problemlos erfüllt 

werden. Zur Erzeugung von 1 kWh Nutz-

wärme im Haus wird rechnerisch lediglich 

0,105 kWh Primärenergie bei Nutzung der 

Bielefelder Fernwärme aufgewendet. Da die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Versorgung des Plangebietes mit 

Energie ist die Errichtung eines 

Blockheizkraftwerkes vorgesehen, 

wodurch eine langfristige und ener-

gieeffiziente Versorgungssicherheit 

gegeben ist. Das Blockheizkraftwerk 

soll im Kellergeschoss des Kombiba-

des untergebracht werden. 

Blockheizkraftwerke sind kleine 

Kraftwerke, die Gebäude sowohl mit 

Strom, als auch mit Wärme versor-

gen und somit das Prinzip der Kraft-

Wärme-Kopplung nutzen. Beim Ver-

feuern von Brennstoffen wird dabei 

vor allem Wärme erzeugt. Ein BHKW 

ist insbesondere effektiv, wenn das 

ganze Jahr über ein konstanter Wär-

mebedarf herrscht, auch in den Som-

mermonaten, was bei dem Kom-

bibad gegeben ist. 

Ein Anschluss an das städtische 

Fernwärmenetz ist am vorgesehenen 

Standort nicht möglich. 
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Fernwärme zu über 96% in umweltfreundli-

cher und hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopp-

lung erzeugt wird, ist sie im EEWärmeG als 

Versorgung den Regenerativen gleichge-

stellt und ist als gültige Ersatzmaßnahme 

anerkannt.  

Zur Erreichung der ehrgeizigen Klimaziele 

ist daher insbesondere ein Ausbau der kli-

mafreundlichen und ressourcenschonenden 

Fernwärme notwendig, d.h.: 

 Verdichtungen 1m bestehenden Fern-

wärmegebiet 

 Fernwärmeausbaumaßnahmen 

 Nahwärmekonzepte wie 

 Nahwärmeinseln  

 Objekt BHKW  

 d.h. Versorgung eines/mehrer be-

nachbarter, größerer Gebäude 

 Mikro BHKW 

 d. h. Versorgung einzelner 1 bis 2-Fami-

lienhäuser 

Mit Bezug auf den v.g. Sachverhalt regen 

wir an, die Begründung zu ergänzen und 

nachfolgenden Text zu übernehmen.  

„Auf der Grundlage des derzeit in der politi-

schen Beratung befindlichen Energiekon-

zeptes der Stadtwerke Bielefeld GmbH 

empfehlen wir neben der Versorgung durch 

ein BHKW auch die Möglichkeit der Versor-

gung durch Erneuerbare Energien (z.B. Ge-

othermie oder Solarthermie) zu prüfen.“ 

Abschließend behalten wir uns vor, im wei-

teren Verfahren gemäß § 4 (2) ggf. über die 

bereits genannten Anregungen hinaus Er-

gänzungen und Bedenken zu äußern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Anregung wird gefolgt. Die Be-

gründung wird in Kapitel 6 „Ver- und 

Entsorgung sowie Wasserwirtschaft“ 

um den Hinweis ergänzt. 

Grundsätzlich wird die Energiever-

sorgung durch Erneuerbare Energien 

(z.B. Geothermie oder Solarthermie) 

begrüßt. Die Möglichkeit zur Umset-

zung wird im Zuge der weiteren Aus-

führungsplanung geprüft. Allerdings 

sollen auf Ebene des Bebauungspla-

nes hierzu keine zwingenden Vorga-

ben getätigt werden. Die Planungen 

zur Errichtung des Kombibades sind 

an einen politisch beschlossenen 

Budgetrahmen gebunden, der nach 

Möglichkeit einzuhalten ist. Auf 

Ebene der Bauleitplanung soll der 

Ausführungsplanung nicht vorwegge-

griffen und ggf. kostenintensive Maß-

nahmen zwingend vorgegeben wer-

den.  

Die Ausarbeitung des Energiekon-

zeptes erfolgt im Weiteren in enger 

Abstimmung zwischen der BBF und 

den Stadtwerken Bielefeld. 

2.13 moBiel GmbH 

13.08.2021 

Gegen die vorgestellte Planung bestehen 

von unserer Seite keine Bedenken. Wir 

möchten Sie jedoch bitten, im Kapitel 2 „Ört-

liche Gegebenheiten des Plangebiets“ fol-

gende Angaben zur ÖPNV-Erschließung 

aufzunehmen:  

Eine Anbindung an das ÖPNV-Netz ist vor-

handen: In ca. 600m Entfernung befindet 

Der Anregung, die Begründung um 

die Angaben zur Erschließung durch 

den ÖPNV zu ergänzen, wird gefolgt. 
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Stand: Entwurf; Januar 2022 

Lfd. 

Nr. 

Einwender 
Datum  

Stellungnahmen (Anregungen, Hinweise) 

(in inhaltlicher Zusammenfassung) 

Stellungnahme  
der Verwaltung 

sich nördlich des Plangebietes die Halte-

stelle „Am Waldschlößchen“. Diese wird von 

der Buslinie 155 (Schildesche – Vilsendorf - 

Jöllenbeck) montags bis freitags im 20-Mi-

nuten-Takt, samstags im 30-Minuten-Takt 

sowie sonntags im 60-Minuten-Takt bedient. 

Mit dieser Linie besteht in Schildesche An-

schluss an die StadtBahn-Linie 1 in Ri. 

Hauptbahnhof – Jahnplatz – Brackwede – 

Senne. Zusätzlich verkehrt ab der Halte-

stelle „Am Waldschlößchen“ die Linie 156 

an Schulwerktagen mit einzelnen Fahrten. 

In den Nächten zu Samstagen, Sonntagen 

und Feiertagen verkehrt die Nachtbuslinie 

N8 (Jahnplatz – Schildesche – Jöllenbeck – 

Enger - Spenge) ab der Haltestelle „Am 

Waldschlößchen“. 

Wir möchten Sie bitten, folgenden Satz „Die 

Haltestelle „Wörheider Weg“ wird von der 

Buslinie 55 ebenfalls in Richtung Schil-

desche mit Anknüpfungspunkt an die Stadt-

bahnlinie 1 über die Haltestelle „Theesen, 

Sportplatz“ angefahren.“ aus der Begrün-

dung zum B-Plan in Kapitel 2 raus zu neh-

men, da die Linie 55 lediglich 5 Fahrten pro 

Schultag zur Haltestelle Wörheider Weg an-

bietet. Von diesen 5 Fahrten enden 3 an der 

Haltestelle Wörheider Weg und 2 Fahrten 

fahren von dort aus in Richtung Theesen 

Sportplatz und nicht nach Schildesche zur 

Stadtbahnhaltestelle. 

Zudem gibt es in dem Plangebiet die Mög-

lichkeit, den flexiblen Kleinbus „Anton“ zu 

nutzen. In Jöllenbeck gibt es mit „Anton“ ein 

zusätzliches Angebot im Tagesverkehr 

montags-freitags zwischen 8.00 und 18.00 

Uhr. Die StadtBahn-Haltestellen Schil-

desche und Babenhausen Süd werden mit 

„Anton“ erreicht, sodass bequem zwischen 

Stadtbahn, Bus und „Anton“ umgestiegen 

werden kann. 

Damit stellt das Plangebiet insgesamt eine 

Basis dar, um das Kombibad Jöllenbeck mit 

dem ÖPNV zu besuchen und somit die 

Etablierung nachhaltiger Mobilitätsstruktu-

ren zu stärken. Ausschlaggebend für die 

Nutzung des ÖPNV sind u.a. attraktive, di-

rekte, sichere und beleuchtete Fußwegebe-

ziehungen zu der nächstgelegenen Halte-

stelle „Am Waldschlößchen“. 

2.30 LWL-Archäologie 

für Westfalen 

02.08.2021 

Gegen diese Planung/Maßnahme bestehen 

seitens der paläontologischen Bodendenk-

malpflege keine Bedenken. Aus unmittelba-

rer Nähe sowie im Planungsgebiet sind 

keine paläontologischen Bodendenkmäler 

bekannt. Allerdings liegen in direkter und 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 

genommen. 

Der Anregung zur Ergänzung des 

Hinweises zu kulturgeschichtlichen 

Bodenfunden in Anlage C wird zur 

Entwurfsfassung gefolgt. 
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Stand: Entwurf; Januar 2022 

Lfd. 

Nr. 

Einwender 
Datum  

Stellungnahmen (Anregungen, Hinweise) 

(in inhaltlicher Zusammenfassung) 

Stellungnahme  
der Verwaltung 

näherer Nachbarschaft oder in vergleichba-

ren Schichten des Untergrundes an anderer 

Stelle Hinweise auf eine besondere Fossil-

führung oder paläontologische Bodendenk-

mäler vor. Bei Erdarbeiten (Abgrabun-

gen/Schurfen/Ausschachtungen) oder ande-

ren Eingriffen in den Boden muss daher da-

mit gerechnet werden, dass auch im Pla-

nungsgebiet bislang unbekannte paläontolo-

gische Bodendenkmäler in Form von Fossi-

lien (versteinerte Überreste von Pflanzen 

und Tieren) aus dem Jura (Pliensbachium) 

(=Lias/Schwarzer Jura) angetroffen werden 

können. Über den genauen Umfang und die 

exakte Lage möglicher Fossillagerstätten 

und ihrer Schutzwürdigkeit ist zurzeit keine 

Aussage zu machen. Funde von Fossilien 

sind dem LWL-Museum für Naturkunde, 

Münster, unverzüglich zu melden (§15 

DSchG NRW). 

Da diese Sedimente in Westfalen-Lippe sel-

ten an die Oberfläche treten, ist darüber hin-

aus vor Beginn der geplanten Baumaßnah-

men das LWL-Museum für Naturkunde, 

Münster, frühzeitig zu informieren, damit 

baubegleitende Maßnahmen abgesprochen 

werden können.  

Daher bitten wir zusätzlich zu unserem Hin-

weis (8) über das Verhalten bei neu ent-

deckten Bodendenkmälern in die Festset-

zungen und evtl. Genehmigungen folgenden 

Hinweis mit aufzunehmen: 

1. (Hinweis auf mögliche Bodenfunde). 

2. Um eine baubegleitende Beobachtung or-

ganisieren zu können, ist der Beginn der 

Erdarbeiten der LWL-Archäologie für West-

falen, hier im Auftrag: LWL-Museum für Na-

turkunde, Westfälisches Landesmuseum mit 

Planetarium, Sentruper Str. 285, 48161 

Münster, Tel.: 0251 591-6016, Fax: 0251 

591-6098; E-Mail: naturkundemu-

seum@lwl.org, schriftlich, mindestens 2 Wo-

chen im Voraus anzuzeigen. 

Zudem wird die Begründung um den 

geäußerten Sachverhalt entspre-

chend ergänzt. 

 

 
Von den folgenden Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden keine Bedenken oder 
Hinweise vorgetragen: 
 
2.16 Pledoc GmbH 
2.17 GASCADE Gastransport GmbH 
2.19 Gasunie Deutschland Transport Services GmbH 
2.20 Avacon Netz GmbH 
2.21 Tennet TSO GmbH 
2.22 Amprion GmbH 
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Von den folgenden Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen der Betei-
ligung keine Stellungnahmen abgegeben: 
 
2.14 BVO Busverkehr Ostwestfalen GmbH 
2.15 Westnetz GmbH 
2.29 LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Baukultur in Westfalen 
2.31 Geologischer Dienst NRW 
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Stand: Entwurf; Januar 2022 

3. Ergebnis der Auswertung der frühzeitigen Beteiligungsverfahren 
zum Vorentwurf der Erstaufstellung des Bebauungsplanes Nr. II/J40  
„Kombibad Jöllenbeck“ sowie zur 259. Änderung des Flächennutzungsplanes 

 

 
Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung vorgebrachten Anregungen der städtischen 
Fachdienststellen wurden ausgewertet und, soweit städtebaulich zweckmäßig, bei der Erar-
beitung des Bebauungsplanentwurfs berücksichtigt. Es folgt eine Übersicht der wesentlichen 
Ergänzungen und Änderungen zum Entwurf der Erstaufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. II/J40 „Kombibad Jöllenbeck“ sowie zur 259. Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
 
Erstaufstellung des Bebauungsplanes Nr. II/J40 „Kombibad Jöllenbeck 
 
 Nutzungsplan 

- Erweiterung der überbaubaren Grundstücksflächen für den zentralen Schwimmhallen-
bereich von 22 m auf 26 m  

- Rücknahme der Festsetzung zum Erhalt für zwei Kronentraufbereiche im Westen der 
Stellplatzanlage 

- Herausnahme der Geh-, Fahr- und Leitungsrechte entlang des verrohrten Moorbachs 
- Ergänzung der bestehenden Leitungen sowie der vorhandenen und geplanten Einlei-

tungsstellen 
 
 Gestaltungsplan 

- Herausnahme zwei vorhandener Bäume westlich der Stellplatzanlage und Darstellung 
als Baumentfall 

- Ergänzung der bestehenden Leitungen sowie der vorhandenen und geplanten Einlei-
tungsstellen 

 
 Textliche Festsetzungen / örtliche Bauvorschriften 

- Ergänzung artenschutzrechtlicher Vermeidungsmaßnahmen 
- Ergänzung der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung sowie die Kompensation auf 

städtischer Ersatzfläche 
- Ergänzung einer Stellplatzbegrünung 
- Ergänzung zur Oberflächenbefestigung von Stellplätzen und Zufahrten 

 
 Begründung 

- Ergänzung des Umweltberichtes als gesonderter Teil der Begründung 
- Ergänzung des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages 
- Kapitel 2: Ergänzungen zur ÖPNV-Anbindung 
- Kapitel 3: Ergänzung zum bestehenden Planungsrecht 
- Kapitel 5.5: Ergänzung der Stellplatzbegrünung sowie Oberflächenbefestigungen 
- Kapitel 5.7: Ergänzungen zum Bodendenkmalschutz 
- Kapitel 6.5: Ergänzungen zur Überflutungsvorsorge 
- Kapitel 7.2: Ergänzung eines Vorschlags zur Neuabgrenzung des Landschaftsplanes 
- Kapitel 7.3: Ergänzung der Ergebnisse aus dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag 
- Kapitel 7.4: Ergänzung zu geplanten Bodenauffüllungen 
- Kapitel 7.6: Ergänzendes Kapitel zum Stadtklima 

 
 
259. Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

- Rücknahme der Gemeinbedarfsflächen im südlichen Bereich zugunsten der Darstel-
lung einer „Naturbestimmten Fläche“  


